
Beschlussblatt

Beschluss: Änderung der zwölften Beitragsordnung

Das 41. Studierendenparlament hat folgende Änderung der Beitragsordnung der 
Studierendenschaft der Universität Paderborn beschlossen:

§ 3 wird geändert und erhält folgende Fassung:

„(1) Der Beitrag gemäß § 57 Abs. 1 HG beträgt 167,20 Euro für das Wintersemester  
2013/14,  161,63  Euro  für  das  Sommersemester  2014  und  156,34  Euro  ab  dem  
Wintersemester 2014.

Der Betrag setzt sich zusammen aus:

- 9,00 Euro allgemeiner AStA-Beitrag
-  114,20  Euro  als  zweckgebundener  Beitrag  für  das  regionale  Semesterticket  im  
Wintersemester 2013/14, 108,63 Euro im Sommersemester 2014 und 103,34 Euro ab  
dem Wintersemester 2014/15.
Dieser Beitrag setzt sich zusammen aus:

o 65,32 Euro als Beitrag für die VPH
o 30,00 Euro als Beitrag für die DB Regio
o 4,75 Euro als Beitrag für die OWL V
o 2,35 Euro als Beitrag für die VRL
o 0,92 Euro als Beitrag für PaderSprinter (Uni-Linie) 
o 10,86 Euro einmalige Nachzahlung im Wintersemester  2013/14 und 5,29 Euro  
einmalige  Nachzahlung  im  Sommersemester  2014  an  die  VPH  für  das  
Sommersemester 2013 

-  hinzu  kommen  44,00  Euro  als  zweckgebundener  Beitrag  für  das  NRW-
Semesterticket“ 

(Abstimmung: Ja: 17; Nein: 0; Enthaltung: 0)

So beschlossen am 2. Mai 2013

Das Präsidium des 41. Studierendenparlamentes

Gregor Best, Sebastian Goschin, Nadja Isaak
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